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Antrag der Redaktionskommission* vom 4. März 2021

5682 b
Gesetz
über Urnenabstimmungen
in Versammlungsgemeinden während der Corona-
Pandemie
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Verlängerung der Geltungsdauer)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 25.Januar
2021 und der Kommission für Staat und Gemeinden vom 12. Februar
2021,

beschliesst:

I. Das Gesetz über Urnenabstimmungen in Versammlungsgemein-
den während der Corona-Pandemie vom 23. November 2020 wird wie
folgt geändert:

§ 3. Dieses Gesetz gilt bis zum 30. Juni 2021.

II. Diese Gesetzesänderung wird gemäss Art. 37 Abs. 1 der Kan-
tonsverfassung als dringlich erklärt und tritt sieben Tage nach ihrem
Erlass durch den Kantonsrat in Kraft.

III. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 4. März 2021

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Katrin Meyer

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Sylvie Matter, Zürich; Benno Scherrer, Uster; Sekretärin:
Katrin Meyer.


